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N ach mehr als 30 Jahren 
gab es Anfang Januar 
in Deutschland wieder 

einen Nachweis der Maul- und 
Klauenseuche (MKS). Der ge-
naue Ursprung und Eintragsweg 
des Virus in die Wasserbüffel-
herde in Brandenburg sind wei-
ter unbekannt. Dem Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) zufolge 
deuten die epidemiologischen 
Ermittlungen darauf hin, dass 
der Eintrag durch Lebensmittel 
aus MKS-Gebieten erfolgte. 

Das MKS-Virus gilt als sehr 
widerstandsfähig und ist leicht 
übertragbar, sodass eine Anste-
ckung sowohl bei direktem Tier-

kontakt als auch indirekt über 
kontaminiertes Futter, Lebens-
mittel, Gegenstände, Fahrzeuge, 
Personen und sogar durch die 
Luft möglich ist. Neben den tier-
schutzrelevanten Folgen der In-
fektion sind die wirtschaftlichen 
Auswirkungen dramatisch. Nie-
dersachsen ist nicht von den 
Sperrzonen betroffen, doch 
ganz Deutschland hat durch 
den Seuchenausbruch den Sta-
tus „MKS-frei“ verloren. Die Fol-
ge sind bundesweit gravierende 
Handelseinschränkungen. 

Damit es weiterhin keine Aus-
brüche in Niedersachsen gibt, 
ist es wichtig, die Biosicherheits-

maßnahmen in allen tierhalten-
den Betrieben hochzufahren. 
Tierhalter sind gesetzlich zu 
Biosicherheitsmaßnahmen ver-
pflichtet. Diese müssen über-
prüft und unbedingt eingehalten 
werden. Der Schutz der Tiere 
vor einem Eintrag und der Ver-
breitung von Krankheitserregern 
muss oberste Priorität haben. 

Die rechtliche Grundlage
Das „Niedersächsische Bio-
sicherheitskonzept für rinder-
haltende Betriebe nach dem 
EU-Tiergesundheitsrechtsakt“ 
(kurz Niedersächsisches Bio-

sicherheitskonzept Rind) bietet 
eine neue Arbeitshilfe, um die 
Maßnahmen auf den Betrieben 
zu optimieren. 

Seit Anwendungsbeginn des 
neuen Tiergesundheitsrechts 
der Europäischen Union (EU; 
Animal Health Law, AHL, Ver-
ordnung (EU) 2016/429) im Ap-
ril 2021 stehen Tierhalter und 
Tierärzte in der Verantwortung, 
den „Schutz vor biologischen 
Gefahren“ (Biosicherheit) si-
cherzustellen. Unabhängig von 
der Betriebsgröße müssen auch 
Kleinst- und Hobbyhaltungen 
Mindestanforderungen gemäß 
AHL, Art. 10, erfüllen. Ziel ist es, 
die Einschleppung, Entwicklung 
und Ausbreitung von „biologi-
schen Gefahren“ wie Tierseu-
chen und anderen Krankheits-
erregern zu verhindern. 

Auf nationaler Ebene sind 
Vorgaben zur Biosicherheit in 
Rinderhaltungen im Tierge-
sundheitsgesetz (TierGesG), im 
Tierschutzgesetz, in der Tier-
schutz-Nutztierhaltungsver-
ordnung, in der Viehverkehrs-
verordnung und im Tierische 
Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setz geregelt. In Niedersachsen 
gilt zudem die Niedersächsische 
Paratuberkulose-Verordnung. 
Besondere Schutzmaßnahmen 
gelten darüber hinaus bei einem 
Tierseuchenausbruch.

Pflichten des Tierhalters
Gemäß AHL, Art. 10 und 11, 
muss der Tierhalter

 ◾ Kenntnisse zu Tiergesundheit 
und Tierseuchen haben und 
sich der Verbreitungsgefahren 
von Tierseuchen bewusst sein,

 ◾ angemessene Maßnahmen 

Biosicherheit  Der Schutz der Tiere vor Krankheitserregern hat auch in Rinder-
betrieben oberste Priorität. Das neue niedersächsische Biosicherheitskonzept soll 
Rinderhaltern helfen, ihre Betriebe in puncto Biosicherheit noch besser aufzustellen.

Mehr Biosicherheit in Rinderbetrieben

Tierhalter müssen Biosicherheitsmaßnahmen umsetzen und dokumentieren. In Zukunft wird das 
eine Voraussetzung sein, um im Seuchenfall die vollständigen Leistungen der TSK zu erhalten.
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Mitwirkende der „Arbeitsgruppe Biosicherheit in Rinderhaltungen“
 ◾ Bundesverband praktizie-

render Tierärzte e. V., 
 ◾ Bundesverband der Tier-

zucht- und Besamungstech-
niker, 

 ◾ LWK Niedersachsen (Nds.), 
 ◾ Landesvereinigung der 

Milchwirtschaft Nds. e.V., 
 ◾ LUFA Nord-West (Rinder-

gesundheitsdienst), 
 ◾ Landvolk Nds., 
 ◾ Masterrind, 
 ◾ Nds. Landesamt für Ver-

braucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (LAVES), 

 ◾ Nds. Landkreistag, 
 ◾ Nds. Ministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, 
 ◾ Tierseuchenkasse Nds., 
 ◾ Veterinäramt Region 

Hannover, 
 ◾ Tierärztekammer Nds., 
 ◾ Tierärztliche Hochschule 

Hannover, 
 ◾ URS Hunte-Weser e.V., 
 ◾ Universität Vechta,

 ◾ Westfleisch e.G., 
 ◾ Verband Nds.Tierzucht-

techniker e.V., 
 ◾ Vieh- und Fleischhandels-

verbände e.V., 
 ◾ vit - Vereinigte Informati-

onssysteme Tierhaltung w. V., 
 ◾ Zweckverband Veterinär-

amt JadeWeser.



    13/2025� TIERHALTUNG ı 35

zum physischen Schutz wie Rei-
nigung, Desinfektion und Schad-
nagerbekämpfung umsetzen,

 ◾ eine Risikobewertung für sei-
ne Tierhaltung durchführen, auf 
deren Grundlage er entscheiden 
kann, ob und welche Maßnah-
men zum Schutz vor biologi-
schen Gefahren er ergreift. Die-
se muss er in geeigneter Form 
dokumentieren. Der Tierhalter 
muss also betriebsindividuelle 
Risikobewertungen und dar-
auf aufbauend Biosicherheits-
managementpläne erstellen, in 
denen Verfahren zur Seuchen-
prävention beschrieben wer-
den. Dazu gehören Verfahren, 
die regeln, wie Tiere, Personen 
und Fahrzeuge in den Betrieb 
gelangen, oder Verfahren für die 
Nutzung von Ausrüstung. 

Pflichten der Tierärzte
In den Aufgabenbereich der 
Tierärzte fallen besonders Be-
ratungen der Tierhalter zum 
Schutz vor biologischen Gefah-
ren und anderen Tiergesund-
heitsaspekten, die im Rahmen 
von Tiergesundheitsbesuchen 
erfolgen sollen. Nach AHL, 
Art. 12, müssen Tierärzte 

 ◾ bei der Ausübung ihrer Tä-
tigkeiten alle geeigneten Maß-
nahmen ergreifen, um die Ein-
schleppung, Entwicklung und 
Ausbreitung von Seuchen zu 
verhindern,

 ◾ durch eine ordnungsgemäße 
Diagnose und Differenzialdia-
gnose sicherstellen, dass Seu-
chen frühzeitig erkannt werden

 ◾ und sich aktiv daran beteili-
gen, Tierhalter für Tiergesund-
heit und für Wechselwirkun-
gen zwischen Tiergesundheit, 
Tierwohl und menschlicher 
Gesundheit zu sensibilisieren. 

Im Seuchenfall gelten gegebe-
nenfalls weitere Vorgaben, die 
die zuständige Behörde geneh-
migen muss, um Tiere und tieri-
sche Produkte aus Restriktions-
zonen verbringen zu können.

Das neue Konzept
Um den neuen Anforderungen 
des AHL gerecht zu werden, 
wurde auf Initiative der Nie-
dersächsischen Tierseuchen-
kasse (TSK) und des Landvolk 
Niedersachsen im Februar 
2024 eine Arbeitsgruppe Bio-

sicherheit in Rinderhaltungen 
gegründet – analog zu den 
Tierarten Schwein und Geflü-
gel. Ziel war es, eine Arbeitshil-
fe für Tierhalter, Tierärzte und 
Behörden zu schaffen, die das 
anzuwendende EU-Recht für 
ein betriebsindividuelles Bio-
sicherheitskonzept abbildet. 
Grundlage für das neue Bio-
sicherheitskonzept Rind bildet 
der „Leitfaden Biosicherheit in 
Rinderhaltungen“ von 2013. 

Mit dem Konzept kann der 
Tierhalter betriebsindividuell 
prüfen, ob er den Anforderun-
gen gerecht wird. Gemeinsam 
mit seinem bestandsbetreu-
enden Tierarzt kann er sein 
eigenes Management zur Seu-
chenprävention in Form des 
Biosicherheitsmanagement-
plans schriftlich abbilden und so 
seine Nachweispflicht erfüllen. 

Das Konzept soll dem Tier-
halter als Orientierung dienen. 
Es enthält Empfehlungen der 
guten fachlichen Praxis, die 
auf den rechtlichen Rahmen-
bedingungen basieren. Nach 
Erwägungsgrund 43 und AHL, 
Art.10, sollen die getroffenen 
Maßnahmen zum Schutz vor 
biologischen Gefahren ausrei-
chend flexibel und auf die Art 
der Produktion sowie die Tier-
arten und -kategorien abge-
stimmt sein. Außerdem sollen 
sie den lokalen Gegebenheiten, 
technischen Entwicklungen 
und betriebsindividuellen Ri-
sikofaktoren Rechnung tragen. 
Vor diesem Hintergrund sieht 
das Konzept ein Drei-Stufen-
Modell vor. Jeder Betrieb kann 
die für ihn erforderliche Stufe 
bewusst wählen und nach sei-

nen Möglichkeiten umsetzen. 
Das Konzept ist in sieben 

Handlungsbereiche gegliedert:
 ◾ Angaben zum Betrieb, be-

triebsindividuelle Risikofakto-
ren,

 ◾ Kenntnisse/Sensibilisie-
rung/Unterweisungen,

 ◾ Bauliche Gegebenheiten, 
Lageskizze,

 ◾ Personen- und Fahrzeug-
verkehr,

 ◾ Tierverkehr,
 ◾ Materialien (Futtermittel, 

Gülle, Mist, Gärreste),
 ◾ Überwachung Tiergesund-

heit, weitere Maßnahmen zur 
Senkung des Infektionsdrucks.

Beihilfen für Beratung
Das AHL sowie das TierGesG 
verpflichten Tierhalter, wirk-
same Biosicherheitsmaßnah-
men umzusetzen und zu do-
kumentieren. Im Seuchenfall 
hängen die Leistungen der TSK 
und der EU von der Einhaltung 
rechtlicher Vorgaben ab.

Der Schutz vor Tierseuchen 
erfordert möglicherweise In-
vestitionen. Vor dem Hinter-
grund der positiven Auswir-
kungen auf die Tiergesundheit 
und die Vermeidung von wirt-
schaftlichen, emotionalen und 
tierschutzrelevanten Schäden 
unterstützt die Niedersächsi-
sche TSK tierärztliche Beratun-
gen zum Schutz vor biologi-
schen Gefahren mit Beihilfen.

In einem Biosicherheitsma-
nagementplan sind betriebs-
individuell die Maßnahmen 
schriftlich fixiert, die auf dem 
Betrieb umgesetzt werden und 
erforderlich sind, um das Risiko 

der Einschleppung, Entwicklung 
und Ausbreitung von Seuchen 
zu verringern. Ein korrekt aus-
gefülltes Biosicherheitskonzept 
für rinderhaltende Betriebe ent-
spricht dem rechtlich geforder-
ten Biosicherheitsmanagement-
plan zur Dokumentation (AHL, 
Artikel 102 Absatz 1 Buchsta-
be e) der Managementmaßnah-
men (Artikel 10 Absatz 4).

Ab Januar 2027 ist ein be-
triebsspezifischer Biosicher-
heitsmanagementplan eine 
Voraussetzung dafür, im Tier-
seuchenfall die vollständigen 
Leistungen der Niedersächsi-
schen TSK zu erhalten.

Dr. Wiebke Scheer, Landvolk 
Niedersachsen, Dr. Ursula 
Gerdes, Niedersächsische 
TSK, Dr. Jörg Willig, LUFA 
Nord-West (Rindergesund-
heitsdienst) und Dr. Kathari-
na Brüning, LAVES� .

 ◾ Das Niedersächsische Biosi-
cherheitskonzept Rind finden 
Sie ebenso wie die Konzepte 
für Schwein und Geflügel auf 
der Homepage der Nieder-
sächsischen TSK:  
https://kurzlinks.de/53f1.

 ◾ Zur Vorbereitung empfiehlt 
sich die Risikoampel der Uni-
versität Vechta, die in Kürze 
auch für Rinderbetriebe zur 
Verfügung stehen wird: https://
risikoampel.uni-vechta.de.

Biosicherheit ist nicht nur im Seuchenfall wichtig, sondern  
generell unverzichtbarer Bestandteil eines guten Managements.
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FAZIT
 ◾ Eine niedersächsische 

Arbeitsgruppe hat ein 
Biosicherheitskonzept für 
Rinderbetriebe erstellt.

 ◾ Es handelt sich um 
eine Arbeitshilfe für 
Tierhalter, Tierärzte 
und Behörden, um die 
Biosicherheit auf den 
Betrieben zu optimieren.

 ◾ Es entspricht den 
Vorgaben des neuen EU-
Tiergesundheitsrechts, 
das unter anderem ein 
betriebsindividuelles 
Biosicherheitskonzept 
fordert.

 ◾ Grundlage ist der nie-
dersächsische „Leitfaden 
Biosicherheit in Rinder-
haltungen“ von 2013. � ls


